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L22003 Landesbedienstete Niederösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §43 Abs2;

BDG 1979 §43a;

LBedG NÖ 2006 §27 Abs1;

VwRallg;

1. BDG 1979 § 43 heute

2. BDG 1979 § 43 gültig ab 10.10.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 143/2024

3. BDG 1979 § 43 gültig von 31.12.2009 bis 09.10.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 153/2009

4. BDG 1979 § 43 gültig von 29.05.2002 bis 30.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2002

5. BDG 1979 § 43 gültig von 01.07.1997 bis 28.05.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/1997

6. BDG 1979 § 43 gültig von 01.01.1980 bis 30.06.1997

1. BDG 1979 § 43a heute

2. BDG 1979 § 43a gültig ab 01.01.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 153/2009

Rechtssatz

Bei Mobbing handelt es sich um eine kon<iktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen und Kolleginnen

oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, bei der die angegri?ene Person unterlegen ist und von einer oder

einigen Personen systematisch, oft und während längerer Zeit mit dem Ziel und/oder dem E?ekt des Ausstoßes aus

dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt angegri?en wird und dies als Diskriminierung empDndet. Für Mobbing ist

das systematische, ausgrenzende und prozesshafte Geschehen über einen längeren Zeitraum typisch, etwa durch

systematische Verweigerung jeder Anerkennung, Isolation, Zurückhaltung von Informationen, Rufschädigung etc. Die

Beurteilung, ob Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz Mobbing zugrunde liegt, hängt von den Umständen des

Einzelfalls ab (vgl. OGH B 24. März 2017, 9 ObA 32/17x; das ausdrückliche Mobbingverbot in § 43a BDG 1979 und die

Erläuterungen der Regierungsvorlage 488 BlgNR 24. GP, S 9).Bei Mobbing handelt es sich um eine kon<iktbelastete

Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen und Kolleginnen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, bei

der die angegri?ene Person unterlegen ist und von einer oder einigen Personen systematisch, oft und während

längerer Zeit mit dem Ziel und/oder dem E?ekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt

angegri?en wird und dies als Diskriminierung empDndet. Für Mobbing ist das systematische, ausgrenzende und

prozesshafte Geschehen über einen längeren Zeitraum typisch, etwa durch systematische Verweigerung jeder

Anerkennung, Isolation, Zurückhaltung von Informationen, Rufschädigung etc. Die Beurteilung, ob

Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz Mobbing zugrunde liegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab

vergleiche OGH B 24. März 2017, 9 ObA 32/17x; das ausdrückliche Mobbingverbot in Paragraph 43 a, BDG 1979 und

die Erläuterungen der Regierungsvorlage 488 BlgNR 24. GP, S 9).
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